
Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
seiner Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) und des § 2 Abs. 2 i. V. m. § 5 
Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern - Teil 1 
Gemeindeordnung - vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V, S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467), wird nach Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung Schorssow vom ....................... folgende Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung für den Ortsteil Bülow erlassen: 
 
 
 

Präambel 
 
Die Gemeinde Schorssow macht für den Ortsteil Bülow von der Ermächtigung des 
Gesetzgebers Gebrauch, einzelne Außenbereichsflächen, die durch die bauliche Nutzung 
des angrenzenden Bereichs bereits deutlich geprägt sind, in den Satzungsbereich - und 
damit bauplanungsrechtlich in den Bebauungszusammenhang - mit einzubeziehen. Infolge 
dieser Satzung hinzukommende Vorhaben müssen sich nach Maßgabe des § 34 BauGB 
einfügen. Die Satzung trifft keine Aussagen über das Vorhandensein gesicherter 
Erschließung. Die Gemeinde behält sich vor, im Bedarfsfall auf die dafür geeigneten 
Instrumente der Bauleitplanung zurückzugreifen. 

 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 
Die Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Bülow werden gemäß dem 
nebenstehenden Lageplan (Maßstab 1 : 2.000) ergänzt. Der Lageplan ist Bestandteil der 
Satzung. 
 
 
§ 2 Zulässigkeit von Vorhaben 
 
a) Innerhalb der festgelegten Grenzen der Klarstellungssatzung richtet sich die 

planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben ausschließlich nach § 34 BauGB. 

 

b) Innerhalb der festgelegten Grenzen der Ergänzungssatzung richtet sich die 
planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nach den Festsetzungen der folgenden 
§§ 3 - 4 der Innenbereichssatzung, im Übrigen nach § 34 BauGB. 

 
 
§ 3 Maß der baulichen Nutzung 
 
Die Grundflächenzahl (GRZ) der Ergänzungsflächen darf maximal 0,2 betragen. Eine 
Überschreitung der maximalen GRZ von 0,2 gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist unzulässig. 
 
 
§ 4 Erhalt der Baumreihen 
 
Die vorhandenen Baumreihen auf der Ergänzungsfläche 2 im Norden und Osten sind 
dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Der Kronentraufbereich der 
zu erhaltenden Bäume darf nicht versiegelt werden. Eine Versickerung des 
Oberflächenwassers muss im Kronentraufbereich sichergestellt sein. Bauliche Anlagen, 
einschließlich genehmigungsfreier Nebenanlagen, Pflasterungen sowie Aufschüttungen und 
Abgrabungen sind dort nicht zulässig. 
 
 
§ 5 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt gemäß § 10 Absatz 3 BauGB mit der ortsüblichen Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses in Kraft. 



 
 

Hinweise 
 
Innerhalb der festgelegten Grenzen der Ergänzungssatzung richtet sich die 
planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nach den Festsetzungen im Satzungsplan 
und den oben aufgeführten textlichen Festsetzungen, im Übrigen nach § 34 BauGB. 
 
Es sind im Gemeindegebiet, jedoch außerhalb des Geltungsbereiches der Satzung, 894 m² 
naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen in Form von Flächen für Gehölzanpflanzungen 
dargestellt. Diese sind im bauaufsichtlichen Verfahren zu beauflagen. 
 
Die den Ergänzungsfläche 1 und 2 zugeordneten Ausgleichspflanzungen auf den in der 
Planzeichnung gekennzeichneten Flächen sind Zug um Zug in der der jeweiligen 
Baufertigstellung folgenden Pflanzperiode herzustellen. Die der jeweiligen Fläche 
zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen sind mit der entsprechenden Ziffer in der Zeichnung 
kenntlich gemacht. 
 
Die Umsetzung der Planung wird zur Beseitigung von Gebüschen und einzelnen Bäumen 
führen. Nach § 18 NatSchAG M-V sind Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 
100 cm geschützt. Ausnahmen zu ihrer Beseitigung müssen bei der unteren 
Naturschutzbehörde beantragt werden. 
 
Um nicht die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG zu erfüllen, ist es erforderlich, dass 
die Gehölze außerhalb der Sperrfrist vom 01. März bis zum 30. September (gemäß § 39 
Abs. 5 BNatSchG) beseitigt werden. Ein Beginn der Bautätigkeiten außerhalb dieser Zeit 
bedarf gesonderter Nachweise, dass die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 des 
Bundesnaturschutzgesetzes eingehalten werden. Dieser Nachweis, dass keine geschützten 
Brutvögel oder Fledermäuse vorkommen bzw. erheblich beeinträchtigt werden, ist durch die 
Bauherren der zuständigen Behörde rechtzeitig vor Beginn von Baumaßnahmen vorzulegen. 
Gleiches gilt in Verbindung mit evtl. vorgesehenen Gebäudeabrissen. 


